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(54) FLECHTMASCHINE ZUR HERSTELLUNG EINES FLECHTERZEUGNISSES

(57) Die Erfindung betrifft eine Flechtmaschine zur
Herstellung eines Flechterzeugnisses aus einzelnen Fä-
den, die auf Spulenträgern (1, 2) bevorratet sind. Die
Spulenträger (1, 2) sind von einer Flügelradanordnung
angetrieben, in kurvenförmigen Bahnabschnitten geführt
und die Bahnabschnitte über Kreuzungsweichen (3) zu
einander wechselseitig kreuzenden Umlaufbahnen (4, 5)
verschaltet. Die Flügelradanordnung weist zu wenigs-
tens einem Flechtkreis (6) miteinander verschaltbare
Kernräder (7) auf, wobei diese Kernräder (7) jeweils eine
gerade Anzahl an flechtaktiven Spulenträgeraufnahmen

(8) haben. Außerdem weist die Flügelradanordnung we-
nigstens zwei mit den Kernrädern (7) zu einer Flechtkette
verschaltbare Randräder (9, 10) auf, wobei diese Rand-
räder (9, 10) jeweils eine ungerade Anzahl an flechtak-
tiven Spulenträgeraufnahmen (11, 12) haben. Jeweils
zwei der in einem Flechtkreis (6) miteinander verschalt-
baren Kernräder (7) haben zusammen die gleiche Anzahl
an flechtaktiven Spulenträgeraufnahmen (8), wie sie zu-
sammen die beiden in einer Flechtkette verschaltbaren
Randräder (9, 10) haben.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Flechtmaschine zur
Herstellung eines Flechterzeugnisses aus einzelnen Fä-
den, die auf Spulenträgern bevorratet sind, wobei die
Spulenträger von einer Flügelradanordnung angetrie-
ben, in kurvenförmigen Bahnabschnitten geführt und die
Bahnabschnitte über Kreuzungsweichen zu einander
wechselseitig kreuzenden Umlaufbahnen verschaltet
sind.
[0002] In der Vergangenheit hat ein für die Flechttech-
nik immer breiter werdendes Einsatzgebiet zum Bau ei-
ner großen Vielfalt an Sonderflechtmaschinen geführt.
In jüngerer Zeit gab es Bestrebungen, die Herstellung
unterschiedlicher Flechterzeugnisse auf ein und dersel-
ben Maschine realisieren zu können. So beschreibt bei-
spielsweise die deutsche Offenlegungsschrift DE 10
2009 020 053 A1 eine Flechtmaschine, deren Flügelrä-
der in einem Raster angeordnet sind und bei der die zwi-
schen den Flügelrädern angeordneten Kreuzungswei-
chen stellbar ausgebildet sind, so dass ein Spulenträger
einen Kreuzungsbereich wahlweise in Geradeausrich-
tung oder in Umlaufrichtung passieren kann. Durch Um-
stellen mehrerer Kreuzungsweichen ermöglicht diese
Flechtmaschine die Herstellung einer Vielzahl unter-
schiedlicher Geflechte. Die deutsche Offenlegungs-
schrift DE 10 2011 012 166 A1 beschreibt hingegen die
Schaltabläufe, mit denen auf der vorbekannten Flecht-
maschine Hohlgeflechte mit einer beliebigen Anzahl von
Verzweigungen herstellbar sind. Zum Stand der Technik
gehören weiterhin Flechtmaschinen zur Herstellung so-
genannter Knopflochlitzen. Diese ermöglichen die Her-
stellung von verzweigten Flachgeflechten.
[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Flechtmaschine der eingangs genannten Gattung aufzu-
zeigen, mit der die Anzahl der auf ihr herstellbaren Ge-
flechtarten maßgeblich erhöht ist.
[0004] Diese Aufgabe ist erfindungsgemäß durch eine
Flechtmaschine mit den Merkmalen des Patentanspru-
ches 1 oder mit den Merkmalen des Patentanspruches
2 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind
in den Unteransprüchen angegeben.
[0005] Die erfindungsgemäße Flechtmaschine gemäß
Patentanspruch 1 zeichnet sich dadurch aus, dass die
Flügelradanordnung zu wenigstens einem Flechtkreis
miteinander verschaltbare Kernräder aufweist, wobei
diese Kernräder jeweils eine gerade Anzahl an flechtak-
tiven Spulenträgeraufnahmen haben, dass die Flügel-
radanordnung wenigstens zwei mit den Kernrädern zu
einer Flechtkette verschaltbare Randräder aufweist, wo-
bei diese Randräder jeweils eine ungerade Anzahl an
flechtaktiven Spulenträgeraufnahmen haben und dass
jeweils zwei der zu einem Flechtkreis miteinander ver-
schaltbaren Kernräder zusammen die gleiche Anzahl an
flechtaktiven Spulenträgeraufnahmen haben, wie es zu-
sammen die beiden in einer Flechtkette verschaltbaren
Randräder haben. Während die Kernräder in unter-
schiedlichen Flechtkreisen universell einsetzbare Flü-

gelräder sind, werden die Randräder speziell als Endrä-
der benötigt, welche den Spulenträgern das kollisions-
freie Wenden an den freien Enden einer offenen Flecht-
kette ermöglichen. Der Unterschied zwischen den zum
Flechtkreis verschaltbaren Kernrädern und den in einer
Flechtkette verschaltbaren Randrädern besteht somit le-
diglich in der Anzahl ihrer Spulenträgeraufnahmen. Wäh-
rend Kernräder mit einer geraden Anzahl an Spulenträ-
geraufnahmen geschlossene Flechtkreise zur Herstel-
lung von Rundgeflechten ausbilden, dienen die Randrä-
der mit einer jeweils ungeraden Anzahl an Spulenträge-
raufnahmen zusammen mit den Kernrädern der Ausbil-
dung offener Flechtketten zur Herstellung von Flachge-
flechten. Durch ein Verschalten der Kernräder miteinan-
der und/oder mit den Randrädern zu unterschiedlichen
Flechtkreisen und/oder Flechtketten ermöglicht die erfin-
dungsgemäße Flechtmaschine die Herstellung von Ein-
fach- und Mehrfachverzeigungen an Hohl- und Flachge-
flechten sowie von Flechtwechseln zwischen Hohl- und
Flachgeflechten.
[0006] Die erfindungsgemäße Flechtmaschine gemäß
Patentanspruch 2 zeichnet sich dadurch aus, dass die
Flügelradanordnung in wenigstens zwei unterschiedli-
che Flechtstrecken miteinander verschaltbare Kernräder
aufweist, wobei diese Kernräder jeweils eine gerade An-
zahl an flechtaktiven Spulenträgeraufnahmen haben,
dass die Flügelradanordnung wenigstens zwei wahlwei-
se mit den Flechtstrecken der Kernräder zu einem Flecht-
kreis oder zu einer Flechtkette verschaltbare Randräder
aufweist, wobei diese Randräder jeweils eine gerade An-
zahl an Spulenträgeraufnahmen für den Flechtkreis so-
wie eine ungerade Anzahl an Spulenträgeraufnahmen
für die Flechtkette haben, und dass die Randräder zu-
sammen, sowohl im Flechtkreis als auch in der Flecht-
kette, die gleiche Anzahl an wirksamen Spulenträgerauf-
nahmen haben, wie sie zusammen zwei der Kernräder
haben. Auch bei dieser Flechtmaschine sind die Kernrä-
der universell einsetzbare Flügelräder, jedoch können
die Randräder hier mit den Kernrädern wahlweise zu ge-
schlossenen Flechtkreisen oder aber zu offenen Flecht-
ketten zusammengeschaltet werden. Die in einem
Flechtkreis verschaltbaren Randräder sind somit diesel-
ben wie die in einer offenen Flechtkette verschaltbaren
Randräder. Das Verschalten erfolgt bei diesen Randrä-
dern durch wahlweises Aktivschalten der geraden An-
zahl an Spulenträgeraufnahmen oder der ungeraden An-
zahl an Spulenträgeraufnahmen. Während mit dem Ak-
tivschalten der geraden Anzahl an Spulenträgeraufnah-
men die geschlossenen Flechtkreise zur Herstellung von
Rundgeflechten ausgebildet werden, dient ein Aktiv-
schalten der ungeraden Anzahl an Spulenträgeraufnah-
men der Ausbildung offener Flechtketten zur Herstellung
von Flachgeflechten. Durch ein Verschalten der Kernrä-
der in zwei oder mehr unterschiedliche Flechtstrecken
sowie durch ein Verschalten der Flechtstrecken der
Kernräder mit den Randrädern zu unterschiedlichen
Flechtkreisen und/oder Flechtketten ermöglicht die erfin-
dungsgemäße Flechtmaschine nach Patentanspruch 2
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ebenfalls die Herstellung von Einfach- und Mehrfachver-
zweigungen an Hohl- und Flachgeflechten sowie von Ge-
flechtswechseln zwischen Hohl- und Flachgeflechten.
[0007] Nach einer ersten Weiterbildung der Erfindung
weist die Flügelradanordnung vorzugsweise eine gerade
Anzahl an Kernrädern auf. Es liegt jedoch durchaus im
Rahmen dieser Erfindung, eine ungerade Anzahl an
Kernrädern vorzusehen, wenn diese auch mit einer un-
geraden Anzahl von Randrädern verschaltbar sind. Da-
bei weisen in den Flechtstrecken nicht als Endräder fun-
gierende Randräder jeweils die gleiche gerade Anzahl
an Spulenträgeraufnahmen auf, wie sie jeweils die Kern-
räder aufweisen.
[0008] Nach einer nächsten Weiterbildung der Erfin-
dung weisen die Randräder jeweils einen drehzahlge-
steuerten Einzelantrieb auf. Durch eine Drehzahlände-
rung erlaubt der Einzelantrieb das Umschalten eines
Randrades zwischen einer geraden Anzahl an Spulen-
trägeraufnahmen für einen Flechtkreis und einer unge-
raden Anzahl an Spulenträgeraufnahmen für eine Flecht-
kette. Selbstverständlich kommt es dadurch bei einem
solchen schaltbaren Randrad wenigstens bei einer sei-
ner Betriebsdrehzahlen dazu, dass die Spulenträger in
den Übergabepunkten zu benachbarten Flügelrädern ei-
ne schlagartige Beschleunigung oder Verzögerung er-
fahren, deren bauteilbeanspruchende Wirkung jedoch
durch den Einsatz von Dämpfungselementen beherrsch-
bar ist.
[0009] Nach einer anderen Weiterbildung der Erfin-
dung weist die Flügelradanordnung wenigstens ein mit
den Kernrädern verschaltbares Wechsel- und Parkrad
auf. Ein derartiges Wechsel- und Parkrad ist ebenfalls
ein Flügelrad, deren Spulenträgeraufnahmen zum Aus-
wechseln und/oder Zwischenparken einzelner Spulen-
träger geeignet sind. Vorzugsweise weist die Flügelrada-
nordnung mehrere Wechsel- und Parkräder auf, mit de-
nen die erfindungsgemäße Flechtmaschine zur Herstel-
lung von Geflechten mit Farbwechseln, mit Querschnitts-
veränderungen, mit Kernen aus Stehfäden und/oder mit
Kernmantelverbindungen geeignet ist.
[0010] Damit das Wechsel- und Parkrad einer mög-
lichst großen Anzahl von Einsatzmöglichkeiten gerecht
wird, weist dieses einen programmgesteuerten Einzel-
antrieb auf. Weiterhin liegt es im Rahmen dieser Erfin-
dung, für das Schalten eines Flechtkreises oder einer
Flechtkette nicht benötigte Kernräder als Wechsel- und
Parkräder fungieren zu lassen. Auch ist es denkbar, zu-
sammen mit den Kernrädern zu einem Flechtkreis oder
zu einer Flechtkette verschaltbare Randräder temporär
als Wechsel- und Parkräder fungieren zu lassen.
[0011] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung, aus
dem sich weitere erfinderische Merkmale ergeben, ist in
der Zeichnung dargestellt. Es zeigen:

Fig. 1: eine schematische Draufsicht einer Flügel-
radanordnung für eine erfindungsgemäße
Flechtmaschine beim Flechten eines Rundge-
flechtes; und

Fig. 2: eine schematische Draufsicht auf die Flügel-
radanordnung gemäß Fig. 1, jedoch beim
Flechten eines Flachgeflechtes.

[0012] Die Fig. 1 zeigt eine schematische Draufsicht
einer Flügelradanordnung für eine erfindungsgemäße
Flechtmaschine bei der Herstellung eines Rundgeflechts
aus einzelnen Fäden, die auf Spulenträgern 1, 2 bevor-
ratet sind, wobei die Spulenträger 1, 2 von der Flügel-
radanordnung angetrieben, in kurvenförmigen Bahnab-
schnitten geführt und die Bahnabschnitte über Kreu-
zungsweichen 3 zu einander wechselseitig kreuzenden
Umlaufbahnen 4, 5 verschaltet sind. Dazu weist die Flü-
gelradanordnung acht zu einem Flechtkreis 6 miteinan-
der verschaltete Kernräder 7 auf, die mit vier Spulenträ-
geraufnahmen 8 jeweils eine gerade Anzahl an flechtak-
tiven Spulenträgeraufnahmen haben. Außerdem weist
die Flügelradanordnung mit den Kernrädern 7 zu einer
Flechtkette (siehe Fig. 2) verschaltbare Randräder 9, 10
auf, die mit drei und fünf Spulenträgeraufnahmen 11, 12
jeweils eine ungerade Zahl an flechtaktiven Spulenträ-
geraufnahmen haben. Jeweils zwei der im Flechtkreis 6
miteinander verschalteten Randräder 7 haben zusam-
men die gleiche Anzahl an flechtaktiven Spulenträger-
aufnahmen 8, wie sie zusammen die beiden in der Flecht-
kette (siehe Fig. 2) verschaltbaren Randräder 9, 10 ha-
ben. Die Kernräder 7 sind in einem quadratischen Raster
angeordnet. Weiterhin weist die Flügelradanordnung mit
den Kernrädern 7 über Kreuzungsweichen 13 verschal-
tete Wechsel- und Parkräder 14, 15 auf.
[0013] Die Fig. 2 zeigt eine schematische Draufsicht
auf die Flügelradanordnung gemäß Fig. 1, bei der aus
den einzelnen Fäden, die auf den Spulenträgern 1, 2
bevorratet sind, ein Flachgeflecht hergestellt wird. Die
kurvenförmigen Bahnabschnitte sind über die Kreu-
zungsweichen 3 zu einer einzigen sich wechselseitig
kreuzenden Umlaufbahn verschaltet. Dazu sind die bei-
den Randräder 9, 10, mit sechsen der Kernräder 7 zu
einer Flechtkette 17 verschaltet. Gleiche Bauteile sind
mit gleichen Bezugszahlen versehen.
[0014] Alle in der vorstehenden Beschreibung und in
den Ansprüchen genannten Merkmale sind in einer be-
liebigen Auswahl mit den Merkmalen der unabhängigen
Ansprüche kombinierbar. Die Offenbarung der Erfindung
ist somit nicht auf die beschriebenen bzw. beanspruchten
Merkmalskombinationen beschränkt, vielmehr sind alle
im Rahmen der Erfindung sinnvollen Merkmalskombina-
tionen als offenbart zu betrachten.

Bezugszahlenliste:

[0015]

1 Spulenträger
2 Spulenträger
3 Kreuzungsweichen
4 Umlaufbahn
5 Umlaufbahn
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6 Flechtkreis
7 Kernräder
8 Spulenträgeraufnahmen
9 Randräder
10 Randräder
11 Spulenträgeraufnahmen
12 Spulenträgeraufnahmen
13 Kreuzungsweichen
14 Wechsel- und Parkrad
15 Wechsel- und Parkrad
16 Umlaufbahn
17 Flechtkette

Patentansprüche

1. Flechtmaschine zur Herstellung eines Flechterzeug-
nisses aus einzelnen Fäden, die auf Spulenträgern
bevorratet sind, wobei die Spulenträger, von einer
Flügelradanordnung angetrieben, in kurvenförmi-
gen Bahnabschnitten geführt und die Bahnabschnit-
te über Kreuzungsweichen zu einander wechselsei-
tig kreuzenden Umlaufbahnen verschaltet sind,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Flügelradanordnung zu wenigstens einem
Flechtkreis (6) miteinander verschaltbare Kernräder
(7) aufweist, wobei diese Kernräder (7) jeweils eine
gerade Anzahl an flechtaktiven Spulenträgeraufnah-
men (8) haben,
dass die Flügelradanordnung wenigstens zwei mit
den Kernrädern (7) zu einer Flechtkette (17) ver-
schaltbare Randräder (9, 10) aufweist, wobei diese
Randräder (9, 10) jeweils eine ungerade Anzahl an
flechtaktiven Spulenträgeraufnahmen (11, 12) ha-
ben, und
dass jeweils zwei der in einem Flechtkreis (6) mit-
einander verschaltbaren Kernräder (7) zusammen
die gleiche Anzahl an flechtaktiven Spulenträgerauf-
nahmen (8) haben, wie sie zusammen die beiden in
einer Flechtkette (17) verschaltbaren Randräder (9,
10) haben.

2. Flechtmaschine zur Herstellung eines Flechterzeug-
nisses aus einzelnen Fäden, die auf Spulenträgern
bevorratet sind, wobei die Spulenträger, von einer
Flügelradanordnung angetrieben, in kurvenförmi-
gen Bahnabschnitten geführt und die Bahnabschnit-
te über Kreuzungsweichen zu einander wechselsei-
tig kreuzenden Umlaufbahnen verschaltet sind,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Flügelradanordnung in wenigstens zwei
unterschiedlichen Flechtstrecken miteinander ver-
schaltbare Kernräder (7) aufweist, wobei diese Kern-
räder (7) jeweils eine gerade Anzahl an flechtaktiven
Spulenträgeraufnahmen (8) haben,
dass die Flügelradanordnung wenigstens zwei
wahlweise mit den Flechtstrecken der Kernräder (7)
zu einem Flechtkreis (6) oder zu einer Flechtkette

(17) verschaltbare Randräder (9, 10) aufweist, wobei
diese Randräder (9, 10) jeweils eine gerade Anzahl
an Spulenträgeraufnahmen (8) für den Flechtkreis
(6) sowie eine ungerade Anzahl an Spulenträgerauf-
nahmen (11, 12) für die Flechtkette (17) haben, und
dass die Randräder (9, 10) zusammen, sowohl im
Flechtkreis (6) als auch in der Flechtkette (17), die
gleiche Anzahl an wirksamen Spulenträgeraufnah-
men (8, 11, 12) haben, wie sie zusammen zwei der
Kernräder (7) haben.

3. Flechtmaschine nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Flügelradanordnung ei-
ne gerade Anzahl an Kernrädern (7) aufweist.

4. Flechtmaschine nach einem der Ansprüche 2 oder
3, dadurch gekennzeichnet, dass die Randräder
(9, 10) jeweils einen drehzahlgesteuerten Einzelan-
trieb aufweisen.

5. Flechtmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Flügelradan-
ordnung wenigstens ein mit den Kernrädern (7) ver-
schaltbares Wechsel- und Parkrad (14, 15) aufweist.

6. Flechtmaschine nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Wechsel- und Parkrad (14,
15) einen programmgesteuerten Einzelantrieb auf-
weist.
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